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Vorwort zur 3. Auflage

Änderungen in der Rechtsprechung, situationsbezogene Einflüsse auf das
Steuerrecht und neue Anforderungen an die Ausbildung von Studenten und
Schülern haben es notwendig gemacht, eine neue Auflage dieses Werkes zu er-
stellen. Insbesondere der Wegfall des Bankengeheimnisses bzw. die sich daraus
ergebenden Rechtsfragen stehen im Focus der Bearbeitung. In das Werk wur-
de ferner – auf Wunsch der Leser – zu jedem Thema umfangreiche Rechtspre-
chung mit diversen Querverweisen eingefügt, um an entsprechender Stelle
einfach zitieren zu können und zu einem Thema die gegensätzliche Literatur
und Rechtsprechung auf einen Blick zu erfahren. Dies ist für Studenten des
Steuerrechts ebenfalls nicht unwichtig, da sich langwierige Recherchen erüb-
rigen und die besprochene Materie anhand der relevanten Rechtsprechung
wiederholt werden kann. Für Wissenschaftler ist die Einfügung aktueller
Rechtsprechung ebenfalls sinnvoll, da sich pro und contra diverser Streitfra-
gen übersichtlich darstellen lässt. Auch für die Praktiker wie Juristen und
Steuerberater entfällt damit der zeitaufwändige Einstieg in die Suche nach ge-
eigneter Rechtsprechung, sodass der Zeitgewinn sinnvoll genutzt werden
kann.
Im Jahre 2020 hat das Steuerrecht einen gewaltigen Innovationssprung erlebt,
nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie. Welchen Ursprungs auch immer
die Änderungen sind – das gesamte Steuerrecht ist zumindest temporär davon
betroffen. Bei einem dauerhaft aufgelegten Werk wie dem vorliegenden kann
es natürlich unmöglich sinnhaft sein, alle Änderungen zu publizieren, die
sich möglicherweise im Herbst bereits wieder erledigt haben. Daher dient der
Band als Grundlagenliteratur und soll zur weiteren Lektüre anregen. Für An-
regungen und Änderungswünsche steht der Verfasser selbstverständlich gerne
zur Verfügung. Mit dem größten Dank an den Verlag und der Bitte, trotz sorg-
fältigen Lektorates auftretende Fehler jedweder Art zu entschuldigen, hofft
der Verfasser, den Einstieg in das Steuerrecht einfach gestaltet zu haben.
  

Wismar, im September 2020 Prof. Dr. Thomas Schmallowsky
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Einleitung und Übersicht

Grundlage eines jeden Studiums ist die Kenntnis des Ertragsteuerrechts, da
dieses wiederum Grundlage weiterer Gesetze und Verwaltungsanweisungen
ist. Elementare Grundlage eines jeden Studiums ist auch die Kenntnis von Bi-
lanzrecht und Handelsrecht. Die einzelnen Gesellschaftsarten und Rechtsfor-
men sowie die Kenntnis von Bilanzierungsgrundsätzen führen zu einem bes-
seren Verständnis des Steuerrechts. Zudem wird in den einzelnen Vorschriften
eine dezidierte Kenntnis über die Unterschiede der einzelnen Rechtsformen
und der damit in Verbindung stehenden Rechtsfolgen verlangt. Ohne die
Kenntnis des Handelsgesetzbuches und der internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften ist heutzutage das Steuerrecht kaum noch überschaubar.
Auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes nimmt immer grö-
ßeren Einfluss auf das deutsche Steuerrecht. So ist es unabdingbar, die
6. Mehrwertsteuerrichtlinie zu kennen und sich einen kleinen Überblick über
die europäische Rechtsprechung, welche elementare Wirkung für jeden Steu-
erpflichtigen entfaltet, zu verschaffen.
Dieses Buch beschäftigt sich zunächst mit dem Einkommensteuerrecht und
verweist danach auf das Körperschaftsteuerrecht und das Gewerbesteuerrecht.
Weiter soll ein Einblick in das Umsatzsteuerrecht erfolgen, welches dauerhafte
Änderungen erfährt.
Nicht zuletzt sind Verfahrensfragen von elementarer Bedeutung. Auf die Ab-
gabenordnung und Finanzgerichtsordnung wird daher ebenfalls eingegangen.
Es wird kein Anspruch erhoben, sämtliche Rechtsprechung und Literatur die-
ser umfangreichen Sachgebiete berücksichtigt zu haben.
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I.  Einkommensteuerrecht (EStG)

Rechtsgrundlagen für die Besteuerung ergeben sich aus dem EStG und der
EStDV. Spezialvorschriften enthalten die AO und andere Steuergesetze wie
DBA etc.
EStR sind die Verwaltung bindende Anweisungen zur Anwendung des EStG.
Darin werden Zweifelsfragen und Auslegungsfragen von allgemeiner Bedeu-
tung hinsichtlich immer wiederkehrender Sachverhalte behandelt. Sicherge-
stellt werden soll damit die Einheitlichkeit der Anwendung des Steuerrechts,
sowie die Verfahrensökonomie der Finanzbehörden. Ergänzende Verfügun-
gen, Erlasse und Richtlinien vervollständigen die Anwendung der Steuer-
rechtsvorschriften.
Dem Einkommensteuergesetz liegt in § 1 EStG der Grundsatz der unbe-
schränkten Steuerpflicht zu Grunde. Da die Einkommensteuer eine Personen-
steuer darstellt, beurteilt sich die Steuerpflicht nach der subjektiven Pflicht
zur Entrichtung von Steuern. Ausschließlich natürliche Personen im Sinne
des § 1 BGB sind für sich einzeln steuerpflichtig. Die persönliche Steuerpflicht
definiert denjenigen, der in den Steuergesetzen als Steuerpflichtiger bezeich-
net wird. Unterschieden wird im deutschen Steuerrecht ferner zwischen per-
sönlicher und sachlicher Steuerpflicht.1 § 1 EStG wird ergänzt durch das Au-
ßensteuergesetz (AStG).
Die sachliche Steuerpflicht definiert die Verwirklichung eines Tatbestandes,
der eine Steuerschuld entstehen lässt.
Die Steuerpflicht beginnt mit der Vollendung der Geburt und endet mit dem
Tode. Andere Kriterien spielen für die Steuerpflicht keine wesentliche Rolle.
Jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland ist mit ihrem Weltein-
kommen in Deutschland steuerpflichtig. Dies bedeutet, dass jedes Einkom-
men, welches von einem in Deutschland Steuerpflichtigen erzielt wird, in der
Besteuerung ebenfalls in Deutschland unterliegt.
Ausnahmen bieten Doppelbesteuerungsabkommen, auf die hier nicht weiter
eingegangen werden soll.
Sachlich erfolgt eine Besteuerung, wenn ein zu versteuerndes Einkommen
vorliegt. Bitte beachten Sie, dass auch Einkünfte aus verbotenen Tätigkeiten
der Besteuerung unterliegen (vergleiche § 40 AO). § 1 Abs. 1 1 EStG enthält
eine Übersicht der Voraussetzungen, um die persönliche Steuerpflicht zu be-
gründen. Diese Norm sollte unbedingt bekannt sein.
Die Einkommensteuer wird nach Ablauf eines Kalenderjahres mittels Veranla-
gungsverfahren – also nach der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen – fest-

1 Heinicke / Schmidt, EStG, § 1 Rn. 1 ff.
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gesetzt und dem Steuerpflichtigen mittels Bescheid bekannt gegeben. Veranla-
gungszeitraum ist mithin das Kalenderjahr. Grundlage für die Einkommen-
steuer ist das zu versteuernde Einkommen, (vergleiche § 2 Abs. 5 1 EStG).
Grundsätzlich wird jede natürliche Person einzeln veranlagt. Hinzuweisen ist
jedoch gemäß §§ 25 ff. EStG auf die Zusammenveranlagung, die getrennte
Veranlagung und die besondere Veranlagung für Eheleute. Unterschiede erge-
ben sich dabei im Hinblick auf die außergewöhnlichen Belastungen, die Ver-
doppelung von Pauschbeträgen (Sonderausgaben und Vorsorgepauschale),
den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG) sowie den Steuerta-
rif. Unbestritten dürfte die Zusammenveranlagung von Eheleuten in der Re-
gel steuerlich günstiger ausfallen. Es sei noch darauf hinzuweisen, dass die Zu-
sammenveranlagung noch am letzten Tag eines Veranlagungszeitraumes ge-
wählt werden kann, um Geltung für das gesamte Kalenderjahr zu entfalten.

Einkunftsarten

Das deutsche Einkommensteuerrecht weist gemäß § 2 I EStG die sieben fol-
genden Einkunftsarten auf, die mit der Einkommensteuer belastet werden:
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit,
Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG,
die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränkten Einkommensteuer-
pflicht oder als inländische Einkünfte während seiner beschränkten Einkom-
mensteuerpflicht erzielt.
Die §§ 13 ff. EStG definieren die Einkünfte (Reinertrag aus allen wirtschaftli-
chen Betätigungen, die zu derselben Einkunftsart zählen, d. h. Gewinn / Ver-
lust hinsichtlich Nr. (1) bis Nr. (3), §§ 4–7g, 9b EStG und Überschuss der Ein-
nahmen über die Werbungskosten hinsichtlich Nr. (4) bis (7), §§ 8, 9, 9a
EStG)) allgemeinverbindlich und weisen die jeweiligen Einkünfte den dazu-
gehörigen Einkunftsarten zu.
Gem. § 22 Nr. 2 EStG gehören Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
i. d. § 23 I 1 Nr. 2 EStG zu den sonstigen Einkünften. Dies gilt auch für Kinder
und zusammenveranlagte Eheleute. Personengesellschaften und juristische
Personen unterliegen selbst nicht dem Einkommensteuerrecht. Vielmehr wird
bei einer Kapitalgesellschaft die Gesellschaft an sich steuerpflichtig (Körper-

1.
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schaftsteuergesetz); bei einer Personengesellschaft werden die Einkünfte auf
die Beteiligten verteilt und diesen zugerechnet (vergleiche §§ 179, 180 AO).
§ 17 EStG bildet die Ausnahme zu dem Grundsatz, dass private Veräußerungs-
geschäfte von Gegenständen des Privatvermögens (stille Reserven) grundsätz-
lich steuerrechtlich nicht erfasst werden. Davon soll dann eine Ausnahme ge-
macht werden, wenn die Grenzen von den steuerbaren zu den nicht steuerba-
ren privaten Veräußerungsgeschäften überschritten werden, indem die Aus-
nutzung substanzieller Vermögenswerte im Sinne der Fruchtziehung entschei-
dend in den Vordergrund tritt, m. a. W. wenn die Einkünfte gewerblichen
Einschlag erhalten und nicht mehr der privaten Lebensführung dienen sollen.
Der Durchsetzung stehen jedoch in erheblichem Maße das Steuergeheimnis
und das Bankgeheimnis entgegen; diese Rechtsinstitute erschweren die Infor-
mationsbeschaffung und praktische Subsumtion des Steuertatbestandes des
§ 23 I 1 Nr. 2 EStG.
Die Einkunftsarten 1–3 werden auch als Gewinneinkünfte und die restlichen
Einkunftsarten als Überschusseinkünfte bezeichnet werden. In der Literatur
wird dies auch als Dualismus der Einkunftserzielung bezeichnet. Bitte beach-
ten Sie, dass begrifflich ein Unterschied zwischen Einnahmen und Einkünften
besteht. Einnahmen sind Bruttoeinnahmen aus der jeweiligen Einkunftsart,
während Einkünfte den Nettobetrag darstellen. Bei der Besteuerung wird das
Nettoprinzip angewandt, das heißt, besteuert wird die netto-Ertragskraft eines
Menschen. Berücksichtigt werden soll bei der Steuerfestsetzung die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit der einzelnen Steuersubjekte. Daraus folgt, dass das
Ziel der Steuergerechtigkeit2 nicht erreicht werden kann. Die besonderen
Umstände im Leben einer natürlichen Person sind zu verschieden, als dass
mit einer Steuervorschrift alle Lebenslagen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkte Berücksichtigung finden könnten.
Die Einkommensteuer ist nicht abzugsfähig und wird direkt beim Steuer-
pflichtigen angesetzt, der sowohl gesetzlicher Steuerschuldner als auch wirt-
schaftlicher Steuerträger ist.
Die konjunkturabhängige Einkommensteuer ist eine wichtige Ertragsquelle
des Bundes; daher kommt ihr neben der MwSt. ein hoher Stellenwert zu.

Steuergeheimnis, § 30 AO

Das Steuergeheimnis im deutschen Steuerrecht gem. § 30 AO ist eine Rege-
lungsnorm zur Durchsetzung des Datenschutzes im geltenden Recht. Ge-
schützt werden soll damit die informationelle Selbstbestimmung eines jeden
Steuerpflichtigen nach Maßgabe der Art. 1 I GG i. V. m. Art. 2 I GG. Der Ein-

a.

2 Vgl. Badura, Peter, Staatsrecht, 732 Rn. 16.
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zelne soll selbst bestimmen können, inwieweit seine persönlichen Daten ver-
wendet und preisgegeben werden dürfen. Bedeutung erlangt das Steuerge-
heimnis insbesondere im Steuerecht de lege lata. Denn darin werden den
staatlichen Stellen weitreichende Einblicke in die private Lebensführung eines
jeden Einzelnen gewährt, indem die Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen
eine Offenlegung des jeweiligen Lebensbereiches verlangt.3 Das Steuerge-
heimnis regelt somit die Berücksichtigung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts. Es ist zeitlich nicht begrenzt.
Das Steuergeheimnis bestimmt, dass Amtsträger (Abs. 1) das Geheimnis zu
wahren haben, also dementsprechend sämtliche Beamte der Gerichte, Behör-
den, Verwaltungen. Zum Zwecke des weitreichenden Schutzes werden aber
auch die Angestellten und Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie sons-
tige nichtverbeamtete Personen zur Geheimhaltung verpflichtet. Denn auch
diese gelangen in den Geltungsbereich der Norm durch die Verwendung per-
sönlichkeitsintensiver Daten. Um eine Ausuferung des Anwendungsbereiches
zu vermeiden, werden die Arbeitgeber aus dem Verpflichtungskontext heraus-
genommen.
Geschützt werden sollen mit § 30 AO insbesondere Verhältnisse Anderer so-
wie fremde Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse (Abs. 2). Dabei ist nicht zur
Voraussetzung zu machen, dass der Steuerpflichtige etwa ein berechtigtes In-
teresse an der Geheimhaltung geltend machen kann. Denn das Rechtsinstitut
findet automatische Anwendung, auch wenn die zu beachtenden Verhältnisse
steuerlich nicht relevant werden.
Andere sind in diesem Zusammenhang nicht nur der Steuerpflichtige, son-
dern auch z. B. der Steuerberater, Rechtsanwalt, Auskunftspersonen etc.
Nach dem Zweck der Vorschrift sind sämtliche Begriffsbestimmungen im
Rahmen des § 30 AO weit auszulegen, um einen umfassenden Schutz der Per-
sönlichkeitssphäre zu gewährleisten.
Ein Ausschluss von der Gewährleistung des Steuergeheimnisses ist dann zu
statuieren, wenn die preiszugebenden Daten Voraussetzung für einen Strafan-
spruch des Staates sind. So muss etwa im Steuerstrafverfahren eine Verdich-
tung zur Pflicht der Preisgabe erfolgen (Abs. 2 Nr. 1 lit. a). Denn nur so kann
das Recht der Allgemeinheit Vorrang gegenüber dem Recht des Einzelnen
Durchsetzbarkeit erlangen.
Offenbarung i. d. § 30 AO ist jedes Verhalten, was dazu geeignet ist, einem
Dritten die unter das Steuergeheimnis fallenden Verhältnisse oder Tatsachen
bekannt zu geben. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Dritte bereits in Kenntnis
dieser Informationen war, bevor diese ihm preisgegeben wurden. Damit schei-

3 Vgl. BVerfGE 65, 1, 46.
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